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Berner Schulblatt
Orgah (fer freisinnigen bernischen Lehrerschaft.

j -î -îi

Erscheint jeden Samstag. Bern, den 22. September 1888. Einundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Jährlich Fr. 5. 20, halbjährlich Fr. 2. 70 franko durch die ganze Schweiz. — Einriickungsgebühr : Die zweispaltige
Petitzeile oder deren Raum 20 Cts. — Bestellungeil : Bei allen Postämtern, sowie bei der Expedition in Bern und der Redaktion in Thun.

Aufruf
an

(lie beriiisclie Lehrerschaft.

Werfe TUJfev/e« /
Die zur Besprechung des Gesetzesentwurfes über den

Primarunterricht angeordnete kantonale Versammlung
von Lehrern und Schulfreunden findet Montags den

24. September, Nachmittags halb 2 Uhr, im Kasino in
Bern statt. Es ist Euch Gelegenheit geboten worden,
Eure Meinung über den Gesetzesentwurf in den Kreis-
synoden auszusprechen, und die bezüglichen Gutachten
werden in den Verbandlungen der Schulsynode zur Gel-

tung kommen. Die beantragenden und vorberatenden
Behörden haben ganz ohne Zweifel bei der Behandlung
dieses Gesetzesentwurfs als leitenden Grundsatz stets das

Wohl der bernischen Jugend im Auge behalten. Wenn
wir dies auch gerne und rückhaltlos anerkennen, so

dürfen wir uns doch der Einsicht nicht verschlussen,
dass der Entwurf neben manchem Guten auch tief ein-
schneidende Bestimmungen enthält, deren Durchführung
für den Kanton Bern ein Landesunglück wäre. So soll

z. B. nach den Wünschen einer verhältnismässig kleinen
Minderzahl der bernischen Bevölkerung ein Kleinod un-

serer Volksschule, das neunte Schuljahr, ohne Notwendig-
keit für alle Laudesteile und Verhältnisse geopfert wer-
den, und als Ersatz von sehr zweifelhaftem Werte wer-
den uns undurchführbare Bestimmungen über Vermehrung
der Schulzeit in den übrigen acht Schuljahren geboten.
Es soll ferner die fachmännische Schulaufsicht durch ein

verworrenes Zwitterding von Bezirksschulkommission und

Schulinspektorat ersetzt und ausserdem die Abteilungs-
schule eingeführt werden, ohne dass gegen die mit diesem

gefährlichen Experiment verbundenen Nachteile schützende

Bestimmungen festgesetzt würden. Unter solchen Um-
ständen hat die Lehrerschaft nicht nur das Recht, son-

dem es liegt ihr die heilige Pflicht ob, mit aller Energie
für das nach ihrer Überzeugung gefährdete Wohl der

Volksschule einzustehen und zu diesem Zwecke ins-

besondere auch die destruktiven Konsequenzen des neuen
Gesetzesentwurfs zu kennzeichnen.

Wohlan denn, werte Kollegen! Begnüget Euch nicht
damit, Eure Meinung in den Kreissynoden ausgesprochen

zu haben und sie durch Delegirte in den Verhandlungen
der Schulsynode zur Geltung zu bringen, sondern er-
scheinet zahlreich au der kantonalen Lehrerversammlung
in Bern! Wenn Ihr bedenket, dass es sich darum handelt,

rechtzeitig und eindringlich vor einer dem Gedeihen an-,

serer Volksschule drohenden Gefahr zu warnen, so werdet

Ihr gewiss gerne mithelfen wollen, eine der hohen

Wichtigkeit und Würde unserer Sache angemessene

Kundgebung zu Stande zu bringen.

Der«, den 17. September 1888.

Das Initiativ-Komite.

Abänderungsanträge der Vorsteherseliaft
der Schulsynode zu dem Gesetzesentwurf
über den Primarunterricht im Kanton
Bern (vom März 1888).

7. &7i»fe»/«o(fe (§ 7 »«7 £ 12-7).

g 7 und die auf die Schulsynode bezügliche Be-
Stimmung in § 124 sind zu streichen.

2. 22J.
In den ungeteilten („gemischten") Schulen darf die

Schülerzahl bis 60 steigen.
5. Der a&feä«.«grsM?eise Z7«terrfe/<< 22—2-7 ». 671

ist gestattet, wenn derselbe ai sachgemäss eingerichtet
wird, 6) die jährliche Schulzeit eines Kindes durch-
schnittlich nicht mehr als um vermindert, ei dem
Lehrer in derselben wöchentlich nicht über 34 Stunden
auferlegt.

-7. Lefirer »«(7 _Lefiren«ne« (3 251.

In der Regel wird der Unterricht in den Elementar-
klassen von Lehrerinnen, auf den obern Stufen von
Lehrern erteilt.

5. D«fe?Tîc/îts/ac/ier 261.

rtl In Ziffer t ist zu setzen: Religionsunterricht auf
Grundlage der biblischen Geschichte.

5) Ziffer 4 soll heissen : Die Geographie und Ge-
schichte des Kantons Bern und der Schweiz und in
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günstigen Verhältnissen auch Belehrungen aus der all-
gemeinen Geschichte und Geographie.

Der Zusatz: „Dieses Fach kann mit dem Sprach-
Unterricht verbunden werden/ ist zu streichen.

c) Neu aufzunehmen : Anschauliche Belehrungen über
die für das praktische Leben wichtigsten Gegenstände
und Erscheinungen aus der Naturkunde.

4) Ebenfalls neu: In den Oberschulen kann das
Französische (bez. Deutsche) eingeführt werden, sofern
die vergeschriebene jährliche Stundenzahl um die auf
dieses Fach verwendete Zahl der Schulstunden vermehrt
wird.

6) Die DesoZcZiou/ 4er Lehrer (§' 45 u/<4 § £8)
ist entsprechend der vermehrten Arbeit, welche der Ent-
wurf von dem Lehrer verlangt, zu erhöhen ; die Mehr-
leistung ist vom Staat zu übernehmen, indem der Staats-
beitrag an die Lehrer um 150 Fr. erhöht wird.

7. Di&ZioZZ?efcen 801.
Es sind auch Lehrerbibliotheken beizufügen und der

Beitrag ist auf 15,000 Fr. zu erhöhen.
8. NZeZZun^r 4er Lehrer 8:?—58t.

In Bezug auf Wahlfähigkeit, Anstellung und Fflich-
ten der Lehrer und Besehwerden gegen dieselben sollen
einzelne harte Bestimmungen gegen die Lehrer gestrichen
und durch die entsprechenden des gegenwärtigen Gesetzes

(Abschnitt V, „Stellung der Lehrer", §§ 36—54, be-
sonders die §§' 36—39 und 54) ersetzt werden.

Namentlich wird gewünscht,
«8 dass das Verschickungsrecht (§ 33, Alinea 21

nicht wieder eingeführt werde;
5) dass man den abberufenen Lehrer nicht gleich

behandle, wie den zu Korrektionshaus Verurteilten (§ 34);
c) dass der Lehrer nur 1, beziehlich l'/ä Jahre ge-

halten sei, auf der nämlichen Stelle zu verbleiben;
4) dass er hinsichtlich der Nebenbeschäftigung nicht

ungünstiger gestellt werde, als bisher (§ 44);
e) dass nicht ein vierteljährliches Zeugnis im Gesetz

vorgeschrieben werde (§ 45).
9. Mmssc74mss aus 4er «ZZgremeiue« T oZfoscZruZe 58h

Bildungsfähige taubstumme, blinde und schwach-
sinnige Kinder sind in Spezialanstalten unterzubringen.

40. Lï/îfnfZ Zu cZZe 8c/tz/Ze 80).
Für den letzten Satz des 1. Alineas wird folgende

Fassung vorgeschlagen : Die Schulkommission kann nach
Einholung eines ärztlichen Gutachtens geistig und körper-
lieh ungenügend entwickelte Kinder um ein Jahr zurück-
stellen.

Das 2. Alinea von § 60 ist zu streichen.
4L Dauer (Zer iS'c/iuZsezZ /?.§' 82—64).

Die obligatorische Schulzeit wird auf 9 Jahre zu
900 Stunden festgesetzt, Turnen und Handarbeiten in-
begriffen.

In den zwei letzten Jahren kaDn die Schulzeit auf
800 jährliche Stunden herabgesetzt werden, wenn die-
selbe vom 3. bis 7. Schuljahr jährlich 950 beträgt.

Schüler, die sich durch eine Prüfung ausweisen, dass
sie das Pensum der Primarschule erfüllt haben, können
nach dem 8. Schuljahr entlassen werden.

Wo das Bedürfnis sich zeigt, besonders in indu-
striellen Ortschaften, kann der Regierungsrat eine blos
achtjährige Schulzeit bewilligen, wenn vom 4. bis 8.

Schuljahr jährlich 1200 Stunden Schule gehalten wird.
Neuer Ihrcu/rajL.

Die wöchentliche Stundenzahl darf in den 2 ersten
Schuljahren nicht über 28 und in den übrigen nicht
über 33 steigen.

Auf einen Tag dürfen in den zwei ersten Schul-
jähren nicht über 5 und in den übrigen nicht über 6
Schulstunden fallen, in welcher Zahl das Turnen nicht
inbegriffen ist.

Neuer Paragraph.
Jedes Kind soll wöchentlich wenigstens 1 Halbtag

und im 9. Schuljahr 2 Halbtage frei haben.
Mit Rücksicht auf die kirchliche Unterweisung sind

die freien Halbtage der Oberschulen einer Kirchgemeinde
auf die nämliche Zeit zu verlegen. Können die Schul-
kommissionen sich darüber nicht verständigen, so ent-
scheidet die Erziehungsdirektion.

Wenn das Thermometer Vormittags um 10 Uhr am
Schatten auf 20" R. steigt, so ist die Schule Nachmittags
auszusetzen.

Neuer Pareu/rajL.
Innert der durch die vorstehenden Bestimmungen

gezogenen Schranken sind die Schulkommissionen in der
Verteilung der Schulzeit frei, haben dafür jedoch die
Genehmigung der Erziehungsdirektion einzuholen.

42. LV4sch((Z(Zi9Uu/7s^rün4e (§'.§ 76—72).
Die letzten Worte in § 70: „und andere Fälle nach

Würdigung der Schulkommission" — sind zu streichen
und dafür ist zu setzen : „In andern dringenden Fällen
kann die Schulkommission Abwesenheiten mit Genehmigung
des Schulinspektors entschuldigen.

Der 1. Teil des § 72 ist zu streichen.

48. Die ja/irZic7ie 8c/ra(prü/uw<7 (§§ 7'8 un<4 74).
Für § 73 wird beantragt: Die Schulkommission hat

das Recht, am Schluss des Winterhalbjahrs eine öffent-
liehe Schulprüfung abzuhalten. Über Form und Inhalt
derselben entscheidet sie selbst.

44. Die gemeinsame 06ersc/<u7e 75—72).

) In § 75 ist anstatt „der 2 letzten Schuljahre"
— zu setzen : des 7., 8. und 9. Schuljahres.

) § 76 soll lauten: Die Schulzeit beträgt jährlich
wenigstens 1000 Stunden.

45. Die Por8«?4u«(/ssc7iute (§§ SO—24).
a) Anstatt § 80 und der 2 ersten Zeilen in § 86

ist zu setzen: Die Gemeinden sind berechtigt, für sich
oder in Vereinigung mit andern Gemeinden die obliga-
torische Fortbildungsschule für die aus der Schule ent-
lassenen Jünglinge bis zum zurückgelegten 19. Alters-
jabr einzuführen.

&) Anstatt § 87 wird beantragt: Die jährliche
Stundenzahl beträgt wenigstens 60. Der Unterricht soll,
wo möglich, zur Tageszeit abgehalten werden.

c) Anstatt § 83 ist zu setzen : Der Staat bezahlt
dem Lehrer 1 Fr. für die Stunde. Eine Besoldungsauf-
besserung ist Sache de. Gemeinde.

48. De&erfraguni«? won De/n^uisse« 4er (?e>wein4eöe7iör4en.
Nach § 108 wird folgender Paragraph beantragt:
1. Den Schulkommissionen solcher Schulgemeinden,

welche nicht mit den Einwohnergemeinden zusammen-
fallen (§ 10 des Entwurfs), können die letztern auf dem

Wege des Reglements die sonst dem Gemeinderat in
Schulsachen zukommenden Kompetenzen übertragen wer-
den (§ 14 des Gesetzes vom 1. Mai 1870).

2. Umgekehrt können auf demselben Wege grosse
Einwohnergemeinden mit mehreren Shhulkreisen und
Schulkommissionen gewisse Kompetenzen dieser letztern
im Interesse einer einheitlichen Ordnung gemeinsamer
Angelegenheiten dem Gemeinderat übertragen.

47. Die De?ir/i.?sc7m?/i-o)»mmio» 440—442)
ist zu streichen.
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18. Dös SfcZmZinspeZcZoraZ (§§ 115—116').
Das fachmännische Inspektorat ist beizubehalten

und zwar mit annähernd gleichviel Kreisen, wie gegen-
wärtig. Es ist jedoch so zu gestalten, dass es seine Auf-
gäbe vollständig erfüllen kann und dass dabei die Selbst-
ständigkeit des Lehrers im Unterricht gewahrt bleibt.

19. TVe/nraftZ sämfZic7ier 8cft/<Zfto?njm'ss7one« (§ 125).
§ 123 ist zu streichen.

20. JteiZeres Forcen.
Vorstehende Anträge der Schulsynode sollen von

der Vorsteherschaft derselben dem Grossen Kate mit
kurzer Begründung eingereicht werden.

Scliulgesetz-Entwurf.
(Auszug aus dem Referat für die Kreissynode Bern-Stadt.)

(Fortsetzung.)

D. 77»iierric7if.

§ 20. Der Entwurf und in seiner Motivirung der
Bericht gehen von der völlig irrigen Anschauung aus,
als ob eine grossere Konzentration und eine heilsame
Vereinheitlichung des Unterrichts auf dem Wege einer
äusserlichen Verbindung der verschiedenen Fächer durch
das Mittel des Lesebuchs zu erreichen sei. Abgesehen da-
von, dass es nicht Sache eines Schulgesetzes sein kann,
Bestimmungen durchaus methodischer Natur festzustellen,
muss hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass jedes
der Kealfächer naturgemäs seine eigenen Ausgangs- und
Zielpunkte haben muss und eines mehr oder weniger umfang-
reichen Anschauungsmaterials bedarf und dass die Bestimm

mung, der Real Unterricht müsse mit dem Sprachunterricht
verbunden werden, deshalb notwendig auf methodische Ab-
wege führen muss. Wir haben schon viel zu viel Lese-
buch- und Leitfadenweisheit in unsern Schulen, und wenn
die Betonung der Einheitlichkeit in der Vieigestaltigkeit
der Unterrichtsfächer allerdings ein hochwichtiges er-
zieherisches Postulat ist, so muss dabei gesagt werden,
dass dieselbe nicht auf dem Wege gewaltsamer äusser-
licher Zusammenkuppelung verschiedenartiger Unterrichts-
disziplinen, sondern lediglich dadurch zu erreichen ist,
dass in jeder Unterrichtsstunde nicht das nächstliegende
Ziel des positiven Wissens und Könnens, sondern der
9%mei«e eraeftenscfte Deist 20m ftesZm/nenden P«7iZor
gemacht wird. So ist's z. B. auch mit der Religion:
Nicht die Kenntnis der biblischen Geschichte, sondern
die Weckung des religiösen Gefühls, die gehobene, weihe-
volle Stimmung der Schüler, die Schärfung ihres Ge-
Wissens und die Anspornung des Willens zur Tugend
müssen hier die Hauptsache sein.

F. Zu 7 zu setzen: „ TfeZw/Zo» " statt „ ftiftZiscfte De-
scfticftZe ".

TVacft 5 zu setzen : ZVaZarftuneZe; Pin/wZ/ra/«? in das
Fers7ä«d»is des Va7ar7e6e»s der P»/<7eft?i»<7, Pe/Zffti^/»«?
z/tr AftRwfteoftacftZ«/«/.

La 7 „ Dieses Pacft ft-a«» mit de»/ 8prac7/i«//terric7(t
rertmnden werde« " 2// streit'7/e« ?;«d ftefe/t/Zigren .• D«s
Trieft %ste öfter DWrop«; Dfterftticft: öfter die A'rdofter/dc7<e
euentneZZ ;mr Deo<7raj/A7e, roraa/s/eetee rater?«//disc7<e.

(Die Besimmungen über den Unterricht riechen viel
zu sehr nach den Rekrutenprüfungen.)

d. Pina«2feZZe Pe7ei7i<7M«<7 des Staates.
§ 27. Die Tatsache, dass zur Zeit ein übermässiger

Zudrang zum Lehrerinnenberuf stattfindet und dass hier
eine hochgradige Überproduktion herrscht, während unter
den Lehrern viel zu wenig Konkurrenz und Auslese statt-
findet, beweist, dass dort die ökonomische Stellung zu

den Aussichten in einem andern zugänglichen Berufe in
einem befriedigenden Verhältnisse steht, während dies
hier durchaus nicht der Fall ist. Zur Zeit steht die Be-
soldung eines Lehrers entschieden noch unter dem Ein-
kommen eines guten Handwerkers, ist bei normaler Fa-
milie unzureichend und zwingt zu Nebenbeschäftigungen,
während die Interessen des Staates und der Gemeinde
die rückhaltlose Hingabe des ganzen Mannes an sein
Amt dringend erheischen. Nach dem Entwürfe hätte
ein Lehrer an einer Oberschule als Familienvater im
Ganzen Fr. 150 (wenn die Lehrerin zwei Arbeitsschulen
hat, wie häufig der Fall, nur Fr. 50) Mehrbesoldung als
eine Lehrerin, die normalerweise nur für sich zu sorgen
hat, oder eine natürliche Stütze besitzt. Die Besoldungen
der Lehrer müssen bedeutend erhöht werden und es hat
angesichts der berührten Sachlage absolut keinen Sinn
und keine Berechtigung, wie der Entwurf tut, nur den
Staatsbeitrag für die Lehrerinnen zu verbessern.

FI. Die Ansäfee /ar (tie Deftrerin«e« weräe« adop-
ZirZ, da^e« sinä diejenige» /ür die Leftrer aa/ 400,
500, 600 and 700 2?« sefee«.

§ 80. FZL Die Left rerftiftZioZfte7ce?/ sind «u'Z ei«z/<-
fte</rei/en »nd ist dew^remäs der TfrediZ //on 70,000 a///
75,000 Dr. 20, erftöften.

III. Der Lehrer.
§ 85. Wenn eine Gemeinde auf ergangene Aus-

Schreibung keinen Lehrer bekommt, so ist sie selbst
Schuld und soll sie die Strafe tragen. Das Verschickungs-
recht ist ein unwürdiger und unnötiger Zwang.

FZ7T. Das Afinea ist zu sZracfte?/.
§' 8-7. Es ist geradezu eine Ungeheuerlichkeit, dass

der kriminell bestrafte Lehrer auf dieselbe Stufe gestellt
wird mit demjenigen, der einer willkürlichen Zwangs-
massregel der Erziehungsdirektion nicht Folge leistet.
Die Würde des Lehrerstandes erfordert übrigens, dass
demjenigen, der „im Schalenwerch" gewesen, die Stellung
eines Volkserziehers für ein- und allemal entzogen werde.
Wie wird es im Herzen eines Kindes in einer weihe-
vollen Unterrichtsstunde — und deren sollte es doch in
jeder Schule viele geben — klingen : Unser Lehrer ist
im Schalenwerch gewesen, weil

FLZL Lft'nm Leftrer, /Ter 7cnm7«e77 ftesZra/Z woreZe«
ist, irinft rZas Patent enfeo^re« und ist ift/n /»> eZie //äeft-
sZe« /ä«/ Jaftre üfterfta/yjZ /ecZe TFir/isam/ceiZ 7// einer
LcTmZe ««Zersägt.

-72, -75 ?/. 75 bedürfen der Revision ; ersterer ist
grösstenteils selbstverständlich, ebenso 43, und bezüglich
der Zeugnisse genügt die semesterweisen Ausfüllung, ist
übrigens die gewissenhafte Führung der obligatorischen
Zeugnisbüchlein Hauptsache. Zu § 49 ist zu setzen :

Die Schulkommissionen haben die Pflicht, Fehlbare dem
Richter zu überweisen.

.§ 57. AI. 2 ist zu streichen ; dagegen zu setzen :

Hat ein Lehrer durch arge Pflichtvernachlässigung oder
durch unwürdiges Betragen ausserhalb der Schule Ach-
tung, Vertrauen und Liebe seitens der Kinder und der
Eltern dauernd verscherzt, so kann er auf Antrag der
Schulkommission oder des Schulinspektors und gestützt
auf eine unparteiische Untersuchung durch die Erziehungs-
direktion, abberufen werden.

IV. Der Schüler.
58 ist ungenügend. Blinde, Taubstumme, Ge-

brechliche und moralisch Verwahrloste gehören unter
keinen Umständen in die öffentliche Schule. Es gehört
aber unbedingt zu den Aufgaben des modernen Staates,
auch die Erziehung dieser Kinder in den Bereich seiner
Tätigkeit zu ziehen.
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ZA', a. DZinrfe, TanZs/mwjxe, ZiaZZ orfer yyaxz scZocacZt-

si«««7e, si//ZicZ( reneaZorfosfe uxrf ('(Zer/ia«ytZ soZ«/(e aZ«or«i
ZeaxZayyfc A'ixrfer, ro« rfere« A««esex/tei/ eine iSAärfi#««#
rfer 6VZ/«Ze eraw/eZ «errfen /««es orfer rfie rfa-s /«'er ye-
/orrferfe Afas yeis/iyer A/'Zerf ji/c/rf oZ/xe emyj/ZxrfZic/ie
»SVZarfxyax/y i/rrer ytZt(ysiscZ(ex Px/a-ic/rf««// z« Zeis/e« rer-
(«öyex, sixrf i'ooi PesMc/t rfer ö/ex/ZicZex 6V7t«Ze axsz«-
seZrfiessex. Z7Zer rfie PiiZassz»«/ z«/« ö//e«ZZieZex Z7/rfer-
ric/rf ex/scZicirfeZ, (»rfer 1 orZeZarf einer /yexaae« A'ox/roZe
rfer OZerZeZörrfe», rfie Sb/tMZZomjnissio«.

Z. Der S7aaZ eor^Z i>« Fem»/ mrf Prirafc« ««rf Ge-
/xeixrfex rfa/iir (txrf iraeZZ rfarüZer, rfass jedes ro/i rfer
ö/fex/ZwAex 6'cZ/aZe atts/yescZiZossewe A'ixrf rfwrcZt Prira/er-
zieZaixyy orfer P«ZerZri(M7((H(7 in SpeziaZaxs/aZ/e« rfe« örarf
(»(rf rfie Ar/ ro« A((sZ(7rf((»i*/ erhaZ/e, trie seine« Pi/yett-
sc7(a//e« enZSjpreeZeorf is/.

£. 60. Das Alinea ist, weil ohne innere Berechti-
gung und unbedingt zu Missbräuehen führend, zu streichen.

§ 67?. Es ist im grössten Teile de3 Kantons weder
ein Bedürfnis, noch ein triftiger Grund vorhanden, das
9. Schuljahr zu streichen. Dagegen bietet die Weglas-
sung desselben entschiedene Gefahren für die Leistungs-
fähigkeit der Schule und im fernem auch solche sittlicher
Natur. Überdies würden durch diese Neuerung auch die
Mittelschulen empfindlich geschädigt. Die vorgesehene
Vermehrung der Schulzeit innerhalb der acht Schuljahre
dürfte in einem bedeutenden Teil des Kantons undurch-
führbar sein, jedenfalls auf den schärfsten Widerstand
stosseu. Das letzte Alinea führt übrigens zu Ungleich-
heiten, für die in irgend einer andern Weise ein Aus-
gleich geschaffen werden sollte.

§ 63 führt auf die Notwendigkeit, im Sommer vier-
stündige Halbtage und zwar schon vom zweiten Schul-
jähre an, einzuführen, was unbediugt verwerflich ist.

.7' 6'rf iässt eine geradezu unbegrenzte Reduktion der
Unterrichtszeit bei abteilungsweisem Unterricht zu.

Im Princip muss unbedingt an 9 Schuljahren fest-
gehalten werden ; dagegen erfordern die äusserst vielge-
staltigen Verhältnisse und Bedürfnisse des Kantons an
diesem Platze Ausnahmsbestimmungen*). Eine Vermeh-
rung der Schulzeit kann ohne Beeinträchtigung der land-
wirtschaftlichen Interessen vor allem durch Ausdehnung
auf den Nachmittag erreicht werden. Statt der Zahl der
Schulwochen ist darum die Zahl der jährlichen und das
Maximum der täglichen oder wöchentlichen Schulstunden
festzusetzen.

X. «. Die Sb/mZzeiZ rfanerZ i» rfer Pe^ei 9 JaZre;
jerfes sc/tn/yVZic/t/iye A7«rf Zerf sic/i ror Pn/Zassnnj aus
rfer AeZu/jrfZ/e/rf rfareZ sein oZ/Z/afomcZes XetnyxisZne/tZeix
»Zer AZsorf/ran*/ ro« rf« ganzen («inrfesfcns 8000 »Sfc/mZ-

s/anrfen ansznteeise«, (ooZei rfie eafec/m/rfZrfe« AZsenzen
nie/// swZfraZirZ irerrfe« ;

Z. Die XaZZ rfer toöcZe«Z/icZe« Sc/iMMaarfe« Ze/rc/y/
i« rfe« rfrei ersten 6VjZ«(y'a//rex 93—9-A i/i rfe(( rfrei /oZ-
^rearfe« ZtöcZisfens 30 ?»trf ««/ rfer OZersZn/e ZöcZste«s 33.
/ArZerfsscZaie ((«rf P«r«e« inZeyri/e«rf Am/ rfer ZTtt/er-
s/»/e rfar/' «icZZ («eZr als rfrei wnrf a((/ rfe« äZri^e« tmr
a((s«aZi«s(oeise fier S/««rfe« >MTcZei«a«rfer «ttZerric/t/eZ
trerrfe«. Die Perie« Zte/ratye« mm d/ioimai« 70 IFbcZe«

7«'r JaZr.
c. Ho rfie IerZärf«isse rfies (cü«scZ(enstrerZ erscZteinen

Zossen, Z/an« rfie PrzieZ(«n(jrsrfirekZZo« a«/ Granrf ei*(es
(«ofifirfe« GesncZies rfer Gexteinrfe yes/a/fex, rfie 6'c/i?(Zzei/

*) Ein Vergleich mit der Schulgesetzgebang zeigt, dass bei
stimmte Latitnden bezüglich Verteilung der Schulzeit fast überal
notwendig erachtet werden, und im Kanton Bern sind solche berech"
tigter, als irgend anderswo.

««/ ac7t/ Jrrftre z« ZescZra/rfce« orfer «»/ ze/nt PaZre aas
znrfeZttte«.

rf. PeZ/e(( eine*« »SbZtäZer «ocZ zMrifeAy/eZeyfet« «eZtfc/

resp. «e«((fe((*l &/(«ZjaZ(re «« rfe/» ^esefe/icZe« Afi(iiwi(»(
fo« 8066 6Y««rfe« «'c/iie/er a/s rfrfrf, so Za*(» er a«j
Gr*((irf eines Dramews oo(« «vifer« <SbZ(rfZes«cZe rf(sj>e(*
sir/ «?errfe«. /«( Pa/Ze rfer A«7* /rf isjie« si«««y is/ er ei/
(reiferes JaZr scZtrfji/ZicZ/igr.

e. Da/ ei« .SV//Z/er «aeZ sMirficZyefe^/e*« 16. AZ/ers

/(Zr rfie oZZ«/(//ori.scZe AcZaZzei/ «ocZ «icZ/ er/äZZ/. sc

ZaZe« sei((e PZfer« o(Zer rf^/Ze^eeZ/er« /«r y'erfe /eZZe«rf<
S/((((rfe z(( Daurfe« rfer <SfcZi(t^remei«rfe ei«e D((sse co« 5t
P/s. z(( ZezaZZen, ere«/, rfe« De/ra*/ i;;«er/ ei(/e«( JaZrc
Zei rfer Ge(«ei«rfe «Zz«oerrfie((e«.

/. J/(«erZaZZ rfieser Des/ii«m((«(/e« si«rf rfie (7e»iei«
rfe(( i(( (Zer I er/ei/«*«/ iZrer SbZaZzei/ seZZs/rfz/rfi//. »Sie ZaZn
.yerfoe/i rfa/är z(t sor^e«, rfass i«((er/ rfes scZ/c/yj/ZieZ/ayi,
AZ/ers i(» ///(/(ze« »ii((rfes/e(is S5Ö9 67««rfe« c/e/yeZe« «er-
rfe« (/«rf rfass fo/i rfiese« ioe((i(/s/e«s 3560 a«/ rfie OZer-

s/((/e ffoi« 6. »S'eZaZy'aZre a//) e«//aZZe;i.

65—69. Bedeutend verschärfte Bestimmungen
über das Absenzenwesen sind dringendes Bedürfnis. Dit
Frage ist aber, ob die Geldbussen nach einheitlicher Fest
Setzung ein naturgemässes und gerechtes Prinzip dei

Bestrafung seien Tatsächlich ist der Fehler, den eil
hablicher Bauer begeht, indem er sein Güterkind (odei
sein eigenes) aus schnödem Egoismus der Schule entzieht
weit höher zu schätzen, als derjenige des bedrängten
Familienvaters oder der mittellosen Wittwe, die zeitweist
durch die Not gezwungen werden, während der Schulzeit
ihre Kinder am Lebenserwerb teilnehmen zu lassen, um
zugleich erscheint dort die nämliche Geldstrafe als eint

wenig fühlbare, die hier unverhältnismässig empfindlicl
wird. In diesem Falle sind Geldstrafen nur dann au
nähernd gerecht, wenn sie auf Grund des Steuerregisters
d. h. unter Anpassung an die ökonomische Lage dei

Bestraften verhängt werden. Einem weitgehenden Miss
brauch wird übrigens durch die obigen Bestimmung«
bezüglich der Schulzeit darin kräftig entgegengewirkt
dass ein gewisses Mass unentschuldigter Absenzen ztu

Ausdehnung der Schulpflicht auf ein weiteres Jahi
führen kann.

AJ. ,/erfe ?«(o«fecZ((Zrf(^fe AZ-senze (7/ s/ra/Zar ?«/<

ifZrrf fo»( SV/iMZ/emei/irferaZ se»(esfec«'eZse «»/ einer D/r -

ro« I Zis 90 Cfe. jter 67««rfe ZeZo/Z. Die Des/i((((«(//(j
rfer //6//e rfer P'/sse er/oZ/yZ «/(/ Crrnxrf rfes 67e((erre/yi.sZ
i(i rfer Heise, rfass z« rfer ÄßniwiaZ/aice ro// i C/s. yx
67««rfe «((//; 3000 Pr. Fer(«öyye« orfer iOOO Pr. Pi((fco»(

ine« rf C7s. P(7/öZ/(/«y /yeseZ/Za/y/«/ ?oirrf Zis a«/ oZO/e/

J/((zci(«aZZe/ra(y.
Z. Ps s/eZZ rfe(( Ge//i-e//irfe/i /rei, GeZegte((/(ei/ yyeZ i

2(( Zasse«, rfass fersa((»«/e »SfcZi((Zs/((((rfei( i((*(er/(aZZ rfe

«äoiZicZee« 6'e/(/es/ers rf((rcZi Pr/raZiaZZ/a/ye i(( rfe(( Per v
orfer a(( rfe(( sofisZ /reie« DaZZ/a^re« fSaMis/a^nacZ»«/'//«/
a((sye((o(«/((e(D rf(trcZ(. rfie PeZ(ZZare« «ierfer ei(((yeZrae/i
foerrfe« Atö««e((. Sie Z/aZ i((rfes Z(ieZei rfe«( DeZtrer ei/n

Pc/ra-P((/seZärfi^M((^r fo/( Pr. I. 90 y/er 67(((/rfe «
/yara((Zire/(.

§ 69 ZZeiZZ, ebenso letztes Alinea von § 66 uni

§ 66 mit den sich von selbst ergebenden Abänderungen

*) Je nacli dem die Gemeinde die Schulzeit auf acht oder ncui
Jahre bestimmt hat. (Vid. c.).

(Schluss folgt.)
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Schulnaclirichteii.
Bern. Xrassyuode (Korresp.) Zur Be-

sprechung des Schulgesetzentwurfes versammelte sich
unsere Kreissynode nicht ausserordentlicher Weise, hielt
jedoch ihre ordentliche Herbstsitzung ausserordentlich früh
ab, 14 Tage früher als die Statuten vorsehen. In freund-
licher Weise wurde dafür gesorgt, dass schon an dieser
Zeit, am 8. September, der Finanzminister unseres Be-
zirks den üblichen Besuch entgegennahm und das Übliche
verabfolgte. Ausserordentlich war auch die Ausdauer,
indem die Morgensitzung bis tief in den Nachmittag
hinein ausgedehnt wurde, ohne dass die Reihen sich all-
zusehr lichteten. Für tüchtige Berichterstattung hatte
der Vorstand gesorgt, und die lebhafte Diskussion tat
das übrige. Wir wollen Ihre Leser nicht mit einer
abschnittsweisen Berichterstattung belästigen ; die Stirn-
mung war ungefähr die nämliche wie anderwärts. In
Bezug auf die Schulzeit trat hier die Lehrerschaft mit
jener Sicherheit auf, die das Bewusstsein, die ganze Be-
völkerung hinter sich zu haben, stets verleiht. Wer die em-
mentalischen Verhältnisse kennt, der ist keinen Augen-
blick im Zweifel darüber, welches Schicksal hier eine
Gesetzesvorlage hätte, durch die die Sommerschule in
der vorgesehenen Weise ausgedehnt würde. Lebhafte
Verteidigung fand der abteilungsweise Unterricht, und
man war allseitig der Ansicht, der Lehrer solle nicht
nur Patriotismus lehren und in Winkelried und andern
die erhabenen Vorbilder vorführen, sondern er solle auch
Patriotismus zeigen ; hier, indem er den Bedürfnissen
der Gemeinde entgegenkomme. Ganz recht Wenn es
sich nur darum handelte, das Leben hinzugeben, und

wenn man dabei wüsste, dass, wenn auch nur ein ganz
klein wenig, für Weib und Kind gesorgt würde Sterben
ist nichts, aber hungern oder die traurige Aussicht vor
sich haben, dass die lieben Angehörigen einst werden
hungern müssen, das ist ein Elend. So etwas fühlte der
Bruchteil von jenen Vierhundert, und so wurde be-
schlössen, es sollte denn doch der abteilungsweise Unter-
rieht nur in ausnahmsweisen Verhältnissen und unter
schützenden Bedingungen gestattet sein. Harte Anfechtung
fanden besonders auch die 38 Unterrichtsstunden, zu
denen der Entwurf den Lehrer verpflichten will, und man
fragte sich, ob höhern Ortes die Arbeislast des Lehrers
so gering geachtet werde. Täglich, den Samstag ausge-
nominell, 7 Stunden Unterricht ; dazu soll der Lehrer
der Erste und der Letzte im Schulzimmer sein, uud in
dieser Zeit, je ungefähr eine halbe Stunde vor und nach
der Schule, hat er nicht nur Aufsicht zu üben, er be-

schäftigt sich da namentlich auch mit dem Einzelnen,
erläutert ihm dies und das, hilft hie und da nach ; dann
kommen die Korrekturen, und endlich sollte noch etwas
Zeit zur Vorbereitung übrig sein. Da muss freilich der
Normalarbeitstag bedeutend verlängert werdeD, und dass

es bei solcher fortgesetzten Überbürdung möglich sei,
immer einen geistesfrischen Unterricht zu erteilen und
selbst geistesfrisch zu bleiben, das wird kein Einsichtiger
behaupten. Nun, da wird man eben um so schneller reif,
jenen Vierhundert beigezählt zu werden.

In Bezug auf die Schulaufsicht wurde aus einem In
der „Schweiz. Lehrerzeitung" erschienenen und mit C. M.
unterzeichneten Artikel folgende Stelle vorgelesen : „Der
Entwurf will dem Inspektorat das Institut der Bezirks-
schulpflege an die Seite stellen. Hiegegen können weder
eine gesunde Pädagogik, noch Vernunft, noch Erfahrung
etwas einwenden. Wenn gewisse Pädagogen nun trotz-
dem ihre schärfsten Pfeile gegen die Bezirksschulkom-

mission und auch im Prinzip (sprachlich schön Der
Ref.) richten, so beweist dies nur, dass gegen Vorurteile
selbst die Götter vergebens kämpfen." Merkwürdiger
Weise wollte die Versammlung trotzdem von den Bezirks-
schulkommissionen nichts wissen ; sie glaubte also nicht
an jenen C. M., der in der Reihe der Götter zu kämpfen
meint.

— Die jVrassf/wocZe /«fcrüefen hat in ihrer Sitzung
vom 1 September zum neuen Schulgesetz folgende Ab-
änderungsanträge gestellt :

Zu § 2. Der Primarunterricht wird in erster Linie
in öffentlichen und kann ausnahmsweise auch in Privat-
schulen erteilt werden.

Zu § 5. Zusatz: Auch die Lehrmittel sind unent-
geltlich

§ 7. Gestrichen.
Zu § 15. Zusatz : Die Besoldung wächst im Ver-

hältnis wie die Schulzeit erweitert wird, die Mehrleistung
ist vom Staate zu entrichten, ebenso die Entschädigung
für die Fortbildungsschulen.

Letzter Satz des letzten Alinéa : „Sie haben jedoch
für gehörige Stellvertretung zu sorgen" gestrichen.

§ 16. Statt Regierungsstatthalter: ein Schiedsgericht.
§ 22, 23, 24 und 25 zu streichen.

§ 26. Statt biblische Geschichte, zu setzen : Reli-
gionsunterricht auf Grundlage der biblischeu Geschichte.
Schreiben soll als besonderes Fach behandelt werden.
Die Naturkunde ist beizubehalten, der Handfertigkeit«-
Unterricht kann fakultativ eingeführt werden.

§ 27. Statt 5 °/° Staatsbeitrag an Schulhausbauten
10 7«.

§ 30. Statt 10,000 zu setzen 20,000 Fr. Staatsbei-
trag an Schulbibliotheken etc.

§ 33. Zu streichen Alinea 2 : In Notfällen ist die
Erziehungsdirektion befugt, einen verfügbaren Lehrer an
die vakante Stelle zu berufen.

§ 34 zu streichen.
§ 36. Alinea 2, Probelektion, zu streichen.
§ 41. Statt: „Nicht vor Ablauf von 2 Jahren" zu

setzen „eines Jahres".
§ 44. Alinea 2 : Anzeige an den Schulinspektor

bei Annahme eines Nebenberufes, zu streichen.
§ 45. Zeugnisausteilung alle 4 Monate statt alle

drei.
§ 51 zu streichen.

§ 62. Die Schulzeit wird auf 9 Jahre zu 35—-40
Wochen angesetzt. In den ersten 2 Jahren beträgt die
Zahl der wöchentlichen Unterichtsstunden 18—24, in
den folgenden 28—33. Kinder, welche sich durch eine
Prüfung ausweisen, dass sie ihr Primarschulpensum er-
füllt haben, können das letzte Jahr vom Schulbesuch
dispensirt werden. Für den Jura mögen ausnahmsweise
die Bestimmungen des Entwurfes in Anwendung kommen.
Soll ein Schuljahr wegfallen, so werde das erste gestri-
chen, doch darf gutentwickelten Kindern der Eintritt nach
zurückgelegtem 6. Altersjahr gestattet werden.

§ 75. Alinea 2, statt „hinlänglich befähigte Ober-
schüler" zu setzen „hinlänglich befähigte Schüler".

§ 84. In der Fortbildungsschule soll auch die Na-
turkunde repetirend aufgenommen werden.

§ 86. Die Fortbildungsschule ist auf das 18. und
19. Jahr zu verlegen.

§ 99. Gestrichen.
§ 103. Zu streichen, „dass die Schulkommission in

Abwesenheitsfällen bis auf 14 Tage für Vertretung zu

sorgen habe "
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105. Statt „alle

a"
setzen „so4 Wochen" ist zu

fleissig als möglich
§ 110, III und 112. Bezirksschulkommissionen :

Dieses Institut ist nicht einzuführen, die bisherige In-
spektion durch Fachmänner ist beizubehalten.

Dagegen ist eine periodische, freie Vereinigung von
Abgeordneten der Schulkommissionen eines Amtsbezirkes
und der Lehrerschaft zu gemeinsamer Beratung wichtiger
Sehulfragen anzustreben, ähnlich wie im Armenwesen
die ..Amtsarmenversammlungen".

§ 117. Alinea 2: Die Lehrmittel sind von einer
durch die Schulsynode gewählten Lehrmittelkommission
zu begutachten und nach deren Vorschlag von der Er-
Ziehungsdirektion als obligatorisch zu erklären.

Es ist im Gesetz einzuschalten ein Paragraph analog
dem Art. 5 des bisherigen Gesetzes, zur Reglirung des
kirchlichen Religionsunterrichtes.

Die übrigen Bestimmungen, namentlich das Verfah-
ren gegen säumige Gemeinden, Wahl der Lehrer (§ 38
und 39), die Verschärfung der Bussen wegen Schulun-
fleiss und die Errichtung der Fortbildungsschulen sind
anzuerkennen und zu unterstützen.

— District <te Detéinont. Le projet de loi sur l'ins-
traction publique primaire a fait l'objet d'une discussion
dans deux séances du synode de cercle de Delémont
Voici quelles sont, d'après le Dé ocrate les changements
réclamés par ce synode :

La nomination des délégués au synode cantonal de-
vrait être réservée aux synodes de cercle.

Le traitement des instituteurs devrait être pavé en
entier par la caisse de l'Etat. Celui-ci pourrait obliger
les communes à verser une quote-part de subvention aux
recettes de district.

Le synode réclame l'égalité des traitements pour
les instituteurs et les institutrices. Le minimum devrait
être de 1200 francs avec suppléments de 200 francs pour
chaque série de 5 ans jusqu'à la 15"" année de service.

On réclame aussi l'inamovibilité pour le poste d'ins-
tituteur ou d'institutrice.

L'école sectionnée est rejetée.
On réclame l'instruction de l'histoire naturelle dans

le programme.
Le synode est d'accord pour la fourniture gratuite

des moyens d'enseignement aux indigents seulement et
pour la réduction à 8 ans de la scolarité.

Il demande la suppression des mots „les circonstan-
ces exceptionnelles appréciées par la commission d'école"
dans l'article qui traite des motifs d'absence excusables.

L'école complémentaire est admise sans conteste.
Les articles 110 à 112 concernant les commissions

de district sont rejetés.
Il faut augmenter le nombre des inspecteurs, de

manière à ce que chacun d'eux ait au plus 120 écoles
à surveiller.

— Der bernische kantonale Pfarrverein hat letzten
Mittwoch in seiner Jahresversammlung in Thun mit allen
gegen eine Stimme beschlossen, es sei auch mit Rücksicht
auf die Unterweisung an jiean SV/ia^'ff/iren mit aller Ent-
schiedenheit festzuhalten.

Stellvertetung.
Wir suchen für nächsten Winter an die Oberschule Thalhaus (im

Dorf) einen tüchtigen jiingern Stellvertreter. Im Frühling ist definitive
Anstellung möglich.

Namens der Schulkommission Grindelwald :

G. Strasser. Pfarrer.

Liederhalle.
Das neue (11.) Heft erscheint demnächst à '20 Cts. Partien-

weise auf 10 ein Freiexemplar.
Bestellungen an

F. Schneeberger, Musikdirektor, Biel.

Pianos & Harmoniums
Grösstes Lager ausschliesslich solidester Fabrikate der Schweiz und

des Auslandes zu Original-Fabrikpreisen.
Pianos in bester Eisen-Konstruktion, krenzsaitig v. Fr.650 an.
Deutsche Harmoninms (Scliiedmaj-er & Trayser)v. Fr. 95 an.
Amerikanische Cottage Orgeln in grosser, sehöner Auswahl.

Fünfjährige Garantie. Eintausch. Ratenzahlungen.
-Für die Tit. ieftrerse/ifl/ï «m/ alien Tnsfrumente»» bedeutende

Pee iser«lassir/ung.
Otto Kirchhoff (vorm. 0. L. Kirchhof) Bern

14 Amthausgasse Piano- und Harmonium-Magazin Amthausgasse 14

Anzeige der ErzietangsMtion des Kantons Bern

an die

Schulbehörden und Lehrerschaft sämtlicher Primär-

schulen des deutschen Kantonsteiles.

Gestützt auf das Gutachten der Lehrmittelkommission für die
deutschen Primarschulen und in Ausführung der §§ 20 und 21 des
Gesetzes über die Organisation des Schulwesens vom 24. Juni 1856
wird hiemit bekannt gemacht, dass das auf Grund von fünf Kon-
kurrenzarbeiteu von einer Spezialkommission ausgearbeitete Behl--
buch fiii- den Religionsunterricht auf Beginn
des Wintersemesters 1888/89 als obligatorisches Belli*-
mittel in alien3?i*imai*sohiileii desdeutschen
Ivantoiisteiles eimeiifiiliveii und dem betreffenden
Unterricht zu Grunde zu legen ist.

Gemäss Vertrag mit den Herren Wilhelm Kaisei-,
Inhaber der Schulbuchhandlung Antenen in Bern, und

Alhei't Schüler, Redaktor in Bern, Inhaber der Buch-
druckerei Schüler in Biel, ist der Verlag dieses Lehrmittels
den genannten Herren Kaiser und Schiller übertragen.

Bestellungen hiefür werden von der Scliiilliiieli-
liandlmig- Auleilen (Wilhelm Kaiser) in Bern
entgegengenommen und ausgeführt.

Der Verkaufspreis ist folgendermassen festgesetzt:
per Dutzend, roh Fr. 8. 20

„ „ gebunden „ 11. '20

einzeln, gebunden, Fr. 1. — das Explr.
Verpackung und Versendung ist vom Verleger gratis zu he-

sorgen.
Bern, den 19. September 1888.

Der ZhVe/ifor der PrAe/iung :
1 >1-. Cioliat.

Schulausschreibungen.
Ort und Schulart.

Wachseldorn, gem. Schule
Hohenegg, gem. Schule
Schonried, „
Gysenstein, Mittelkl.

Stettlen, Mittelkl.
Ittigen, III. Kl.

Wyssachengraben, Kl. II A

Büren, Elemcntarkl. B

Siselen, Eleinentarkl.
Erlach, Mittelkl.

Kinder- Gem.-Bes. Anm.
zahl. Fr. Termin.

'2. Kreis.
') 90 600 25. Sept.
') 50 640 15. Okt.
9 50 590 15.

3. Kreis.
-) 60 550 1- „

4. Kreis.
-) 50 600 27. Sept.
-) 60 650 '28. „

5. Kreis.
-) 70 600 3. Okt.

8. Kreis.
-) ') 60 800 1-

»
9. Kreis.

9 40 550 29. Sept.
5 40 1000 30. Sept.

M Wegen Ablauf der Amtsdauer. -} AVegeu Demission. 9 AVegen

prov. Besetzung. *) Für eine Lehrerin, q Wegen Todesfall. 9 Zweite
Ausschreibung. ~) Xeu errichtet. 9 Eventuell.

Verantwortliche Redaktion : R. Scheuner, Sekundarlehrer in Thun. — Druck und Expedition : J. Schmidt, Hirschengraben 12 in Bern.


	

